
 
 

            Hygienemaßnahmen Betrieb Hundeverein 
                      DV-Wiesbaden  

Nach Rücksprache mit der Stadt Wiesbaden gilt für die Durchführung von unserem Hundesport 
unter freiem Himmel nach IfSG Abschnitt 4 § 15a folgende Bestimmungen. 
 
 
Durchführung der Infektionshygienischen und hygienischen Überwachung 
 
 
1) Im Eingangsbereich befindet sich Händedesinfektionsmittel 
 

Bitte beim Eintreten zur Toilettenanlage, Platzanlage sowie Vereinsheim sind 
diese zu benutzen. 
 

2) Wir werden jeden, der am Training teilnimmt, mit Adresse, Tel. Nr. und E-Mail 
erfassen. Der Abstand von mindestens 2,00 m. ist auch beim Training und beim 
Warten zur Hundeplatzanlage (Trainingsgelände) einzuhalten. Jeder Teilnehmer 
der Trainingsstunde hat einzeln das Trainingsgelände zu betreten und wird auch 
einzeln das Trainingsgelände verlassen. Begleitpersonen und Zuschauer sind auf 
dem Trainingsgelände nicht erlaubt. Eine Mund-/Nasenschutzmaske ist 
mitzuführen und mindestens dann zu tragen, wenn die 2,00 m aus irgendeinem 
wichtigen Grund unterschritten werden müssen  
 
Der Mindestabstand von 2,0 m muss eingehalten werden. 
 

3) Im Außenbereich ist der Mindestabstand von 2,00m einzuhalten.  
Im Vereinsheim dürfen sich immer nur 2 Personen befinden 
 
davon nur eine Person zum Ausgeben der Getränke. Essen in unserem 
Vereinsheim wie bisher wird nicht stattfinden. Lediglich Würstchen aus der Hand 
bzw. kleine Snacks im Freien. 
 

4) Die Theke, Türgriffe, Kühlschrankgriffe usw. werden VOR und NACH jeder 
Trainingsstunde mit Flächendesinfektionsmittel gereinigt. 
 
Die Toiletten und Waschbecken sind VOR und NACH der Benutzung zu 
desinfizieren 
 

5) Getränke NUR aus kleinen persönlichen Flaschen, Becher (verschließbar mit 
Deckel). 
 

6) Thekenpersonal besteht aus beständigen Personen. 
 
  Küchen, Thekenpersonal haben Handschuhe und Mundschutz zu tragen. 
 
7) Sollte eine Person Symptome einer Krankheit aufweisen ist sie/er dem Betrieb 

fernzubleiben. Es ist der Vorstand umgehend darüber zu informieren. 
 

Diesen Anordnungen ist Folge zu leisten.! 
Die Übungsleiter haben für die Einhaltung Sorge zu tragen! 

 

 


